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GESCHÄFTSANZEIGEN

schwarz-weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben
(Mindestberechnungsgröße 50 mm) (Mindestberechnungsgröße 50 mm)

mm 1/1 Seite = mm mm 1/1 Seite = mm mm 1/1 Seite = mm
Ausgabe Tag/e Anzeigenteil 3360 mm Textteil (1) Anzeigenteil 3360 mm Textteil (1) Anzeigenteil 3360 mm Textteil (1)

Grundpreise Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe So 4,76 15.993,60 20,74 5,95 19.992,00 25,93 6,90 23.184,00 30,07
Di - Sa 4,21 14.145,60 18,42 5,26 17.673,60 23,03 6,10 20.496,00 26,71

Hansestadt Lübeck So 3,40 11.424,00 14,86 4,25 14.280,00 18,58 4,93 16.564,80 21,55
Di - Sa 3,09 10.382,40 13,55 3,86 12.969,60 16,94 4,48 15.052,80 19,65

Bad Schwartau So 0,94 3.158,40 4,14 1,18 3.964,80 5,18 1,36 4.569,60 6,00
Di - Sa 0,87 2.923,20 3,79 1,09 3.662,40 4,74 1,26 4.233,60 5,50

Ostholstein-Süd So 0,98 3.292,80 4,21 1,23 4.132,80 5,26 1,42 4.771,20 6,10
Di - Sa 0,88 2.956,80 3,79 1,10 3.696,00 4,74 1,28 4.300,80 5,50

Ostholstein-Nord So 1,24 4.166,40 5,41 1,55 5.208,00 6,76 1,80 6.048,00 7,84
Di - Sa 1,09 3.662,40 4,78 1,36 4.569,60 5,98 1,58 5.308,80 6,93

Stormarn So 0,94 3.158,40 4,06 1,18 3.964,80 5,08 1,36 4.569,60 5,89
Di - Sa 0,86 2.889,60 3,71 1,08 3.628,80 4,64 1,25 4.200,00 5,38

Segeberg(2) So 0,76 2.553,60 3,28 0,95 3.192,00 4,10 1,10 3.696,00 4,76
Di - Sa 0,68 2.284,80 2,92 0,85 2.856,00 3,65 0,99 3.326,40 4,23

Lauenburg So 1,25 4.200,00 5,46 1,56 5.241,60 6,83 1,81 6.081,60 7,92
Di - Sa 1,13 3.796,80 4,87 1,41 4.737,60 6,09 1,64 5.510,40 7,06

LN/OZ-Kombi(3) Sa/So 1,44 4.838,40 6,48 1,80 6.048,00 * 2,09 7.022,40 *
Mecklenb./Grevesm. Di - Fr 1,40 4.704,00 6,30 1,75 5.880,00 * 2,03 6.820,80 *

(1) einspaltige Mindestgröße: 20 mm/1-sp., maximale Größe: 150 mm/1-sp. 
zweispaltige Mindestgröße: 10 mm/2-sp., maximale Größe: 35 mm/2-sp.

(2) Anzeigenkombination mit „Basses Blatt“ auf Anfrage möglich.
(3) Nur kombiniert zu belegen. Rubrikenpreise auf Anfrage.

*Preise auf Anfrage.

schwarz-weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben
(Mindestberechnungsgröße 50 mm) (Mindestberechnungsgröße 50 mm)

mm 1/1 Seite = mm mm 1/1 Seite = mm mm 1/1 Seite = mm
Ausgabe Tag/e Anzeigenteil 3360 mm Textteil (1) Anzeigenteil 3360 mm Textteil (1) Anzeigenteil 3360 mm Textteil (1)

Ortspreise Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe So 4,05 13.608,00 17,63 5,06 17.001,60 22,04 5,87 19.723,20 25,56
Di - Sa 3,58 12.028,80 15,66 4,48 15.052,80 19,58 5,19 17.438,40 22,71

Hansestadt Lübeck So 2,89 9.710,40 12,63 3,61 12.129,60 15,79 4,19 14.078,40 18,31
Di - Sa 2,63 8.836,80 11,52 3,29 11.054,40 14,40 3,81 12.801,60 16,70

Bad Schwartau So 0,80 2.688,00 3,52 1,00 3.360,00 4,40 1,16 3.897,60 5,10
Di - Sa 0,74 2.486,40 3,22 0,93 3.192,00 4,03 1,07 3.595,20 4,67

Ostholstein-Süd So 0,83 2.788,80 3,58 1,04 3.494,40 4,48 1,20 4.032,00 5,19
Di - Sa 0,75 2.520,00 3,22 0,94 3.158,40 4,03 1,09 3.662,40 4,67

Ostholstein-Nord So 1,05 3.528,00 4,60 1,31 4.401,60 5,75 1,52 5.107,20 6,67
Di - Sa 0,93 3.124,80 4,06 1,16 3.897,60 5,08 1,35 4.536,00 5,89

Stormarn So 0,80 2.688,00 3,45 1,00 3.360,00 4,31 1,16 3.897,60 5,00
Di - Sa 0,73 2.452,80 3,15 0,91 3.057,60 3,94 1,06 3.561,60 4,57

Segeberg(2) So 0,65 2.184,00 2,79 0,81 2.721,60 3,49 0,94 3.158,40 4,05
Di - Sa 0,58 1.948,80 2,48 0,73 2.452,80 3,10 0,84 2.822,40 3,60

Lauenburg So 1,06 3.561,60 4,64 1,33 4.468,80 5,80 1,54 5.174,40 6,73
Di - Sa 0,96 3.225,60 4,14 1,20 4.032,00 5,18 1,39 4.670,40 6,00

LN/OZ-Kombi(3) Sa/So 1,22 4.099,20 5,49 1,53 5.140,80 * 1,77 5.947,20 *
Mecklenb./Grevesm. Di - Fr 1,19 3.998,40 5,36 1,49 5.006,40 * 1,73 5.812,80 *
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Ortspreise für Handel und Handwerk aus dem Hauptverbreitungsgebiet nur im Direktverkehr

(1) einspaltige Mindestgröße: 20 mm/1-sp., maximale Größe: 150 mm/1-sp. 
zweispaltige Mindestgröße: 10 mm/2-sp., maximale Größe: 35 mm/2-sp.

(2) Anzeigenkombination mit „Basses Blatt“ auf Anfrage möglich.
(3) Nur kombiniert zu belegen. Rubrikenpreise auf Anfrage.

*Preise auf Anfrage.



RUBRIKENANZEIGEN

Preise bis 120 mm Preise ab 121 mm

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben*

Stellenanzeigen (1) Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe So 4,57 5,71 6,63 4,94 6,18 7,16
Mi 4,12 5,15 5,97 4,45 5,56 6,45

(1) Bei uns ist mehr Medialeistung inklusive! Profitieren Sie von unserer Partnerschaft mit nordclick.de. Ihre gestaltete Stellenanzeige wird zusätzlich 
zur Veröffentlichung in unserer Tageszeitung für 7 Tage auf LN-online.de und für 30 Tage auf nordclick.de, dem größten Anzeigenmarkt in Norddeutschland, 
veröffentlicht.

Leistungsdaten: Lübecker Nachrichten: 283.000 Leser* täglich
LN-online.de: rund 600.000 visits** monatlich
nordclick.de: rund 700.000 visits** monatlich

Kombination mit dem „Wochenspiegel am Sonnabend“ auf Anfrage.
Lokalausgabenbelegung: Di. - Sa. und ohne Ausgabe Hansestadt Lübeck, Preise siehe Geschäftsanzeigen.
Preise: Agentur-Rabattfähig

* MA II 2009, ** IVW geprüft

Grundpreise/mm Ortspreise/mm

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben*

Veranstaltungstipps Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe Fr 3,35 4,19 4,86 2,85 3,56 4,13

* Mindestberechnungsgröße 50 mm

Grundpreise/mm Ortspreise/mm

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben*

Reiseanzeigen (2) Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe Sa 3,35 4,19 4,86 2,85 3,56 4,13

Grundpreise/mm Ortspreise/mm

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben*

Handelsregister/Amtliche Bekanntmachungen Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe So 4,29 5,36 6,22 3,65 4,56 5,29
Di - Sa 3,79 4,74 5,50 3,22 4,03 4,67

Ortspreise für Handel und Handwerk aus dem Hauptverbreitungsgebiet nur im Direktverkehr.

* Mindestberechnungsgröße 50 mm

Weitere Rubriken: Keine Veröffentlichung in der Ausgabe Hansestadt Lübeck. Sonntags keine Veröffentlichung von Rubrikenanzeigen in den Lokalausgaben.
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Grundpreise/mm Ortspreise/mm

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben*

Gastronomietipps (1) Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe Fr 2,20 2,75 3,19 1,87 2,34 2,71

(1) Anzeigen von Restaurants, Hotels, Cafés, Gaststätten und Bars, mit denen ausschließlich eigene gastronomische Angebote beworben werden.

Reise-Microsite: Klick und weg – profitieren Sie zusätzlich zur Tageszeitung auch von unseren starken online Reiseseiten und der Affinität der Menschen 
unserer Region zu unserem online Dienst. Buchen Sie sich auf LN-online.de/reise eine eigene Mircosite. Den Inhalt bestimmen Sie, die Herstellung der Seite 
und die Bewerbung in der Tageszeitung übernehmen wir.

Der Buchungszeitraum auf LN-online.de beträgt mindestens einen Monat. Wir erstellen Ihnen pro Monat eine neue Micosite, die unter LN-online.de/reise 
beworben wird und anklickbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Petra Thoms unter Telefon (04 51) 144 -16 20.

(2) Kombination mit dem Wochenspiegel am Sonnabend auf Anfrage.



ANZEIGENKOMBINATIONEN, GRIFFECK- UND TITELKOPFANZEIGEN

Grundpreise/mm Ortspreise/mm

Ausgabe schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben*

Automarkt-, Immobilienmarktdoppel (1) Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe 6,87 8,59 9,96 5,84 7,30 8,47

Preise bis 120 mm(2) Preise ab 121 mm(2)

Ausgabe schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben*

Stellenmarktdoppel (1) Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe 6,63 8,29 9,61 7,17 8,96 10,40

Grundpreise Ortspreise

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben

Griffeckanzeigen/Titelseite Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe So 1.904,00 2.380,00 2.760,00 1.620,00 2.024,00 2.348,00
Gesamtausgabe Di - Sa 1.684,00 2.104,00 2.440,00 1.432,00 1.792,00 2.076,00

Festgröße: 100 mm/2-spaltig

Der Kombinationspreis wird für Anzeigen ohne Größenänderung gewährt und wenn der Auftrag vor Erscheinen der 1. An  zeige für beide Termine erteilt wird. 
Einzelne Angebote können in der Wiederholungsanzeige geändert werden, sofern das mit geringem technischen Aufwand machbar ist. Neue Angebote können nicht ergänzt werden. 
Doppelanzeigen zählen beim Abschluss nur einmal.
(1) Erscheinungstage: Sonntag und Mittwoch, Mittwoch und Sonntag

* Mindestberechnungsgröße 50 mm
(2) Preise: Agentur-Rabattfähig

50% Rabatt auf die Werktagsanzeige

50% Rabatt auf die Werktagsanzeige

Grundpreise Ortspreise

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben

Titelkopfanzeigen in der Gesamtausgabe Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Gesamtausgabe So 599,76 749,70 869,40 510,30 637,56 739,62
Di - Sa 397,85 497,07 576,45 338,31 423,36 490,46

Festgrößen: 45 mm x 60 mm (Sonntag), 45 mm x 45 mm (Dienstag - Samstag)
Ortspreise für Handel und Handwerk aus dem Hauptverbreitungsgebiet nur im Direktverkehr.

Grundpreise Ortspreise

Ausgabe Tag/e schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe 3 Zusatzfarben

Titelkopfanzeigen in den Lokalausgaben Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Hansestadt Lübeck So 204,00 255,00 295,80 173,40 216,60 251,40
Di - Sa 185,40 231,60 268,80 157,80 197,40 228,60

Bad Schwartau So 56,40 70,80 81,60 48,00 60,00 69,60
Di - Sa 52,20 65,40 75,60 44,40 55,80 64,20

Ostholstein-Süd So 58,80 73,80 85,20 49,80 62,40 72,00
Di - Sa 52,80 66,00 76,80 45,00 56,40 65,40

Ostholstein-Nord So 74,40 93,00 108,00 63,00 78,60 91,20
Di - Sa 65,40 81,60 94,80 55,80 69,60 81,00

Stormarn So 56,40 70,80 81,60 48,00 60,00 69,60
Di - Sa 51,60 64,80 75,00 43,80 54,60 63,60

Segeberg So 45,60 57,00 66,00 39,00 48,60 56,40
Di - Sa 40,80 51,00 59,40 34,80 43,80 50,40

Lauenburg So 75,00 93,60 108,60 63,60 79,80 92,40
Di - Sa 67,80 84,60 98,40 57,60 72,00 83,40

Festgrößen: 45 mm x 30 mm
Ortspreise für Handel und Handwerk aus dem Hauptverbreitungsgebiet nur im Direktverkehr.
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BEILAGEN

Verlagsangaben

- Erscheinungstage für Beilagen und Rest-
haushalte: dienstags – sonntags

- Anlieferung frei Druckzentrum Herrenholz 
von montags bis freitags 7.00 - 15.30 Uhr oder 
nach Vereinbarung

- Die Beilagen müssen vier Tage vor Einsteck-
termin zwecks Klimatisierung angeliefert sein.
Bei späterer Anlieferung kann nicht garantiert 
werden, dass die Beilagen ordnungsgemäß 
verarbeitet werden können.

- Genaue Versandanschrift:
Lübecker Nachrichten GmbH, 
Herrenholz 10 - 12, 
23556 Lübeck,
(Gewerbegebiet Herrenholz, 
BAB-Abfahrt Moisling)

- Für die ordnungsgemäße Anlieferung von 
Beilagen hat der Auftraggeber zu sorgen. 
Eine genaue Überprüfung der Prospekte ist 
nicht möglich. Es werden nur Stichproben 
gemacht.

- Der Verlag behält sich die Ablehnung oder 
Höherberechnung des Auftrages vor, wenn 
Beilagen für zwei oder mehr Firmen werben
oder die Beilagen im Erscheinungsbild 
zeitungsähnlich sind.

- Alleinbelegung, Platzwünsche und Konkurrenz -
ausschluss sind nicht möglich.

Richtlinien für die Beschaffenheit 
von Prospektbeilagen

1. Format

- Mindestformat: DIN A6 (105 mm x 148 mm)

- Maximalformat: Höhe 340 mm – Breite 
230 mm – Falz an der längeren Seite

- Größere Formate können verwendet werden, 
wenn sie auf das Höchstformat gefalzt werden.

- Beilagen mit dem Falz an der kürzeren Seite 
sollten nach Möglichkeit ein den DIN A-Formaten 
ähnlich harmonischen Verhältnis aufweisen.

- Sonderformate müssen dem Verlag grund sätz-
lich zur vorherigen Prüfung in Originalgröße 
und Originalpapier vorgelegt werden.

2. Gewichte

- Mindestgewicht bei Einzelblättern: 
DIN A6, 170 g/m2, DIN A4, 120 g/m2, bei einmal 
gefalztem Doppelblatt mindestens 80 g/m2.

- Ab einem Beilagengewicht über 70 g ist 
unbedingt Rücksprache im Verlag erforderlich.

3. Druck und Falz

- Es können alle auf handelsüblichen Papiersorten 
gedruckte Beilagen, sowohl klebe gebunden als 
auch rückengebunden, in sämtlichen gängigen 
Falzarten verarbeitet werden, ausgenommen 
jedoch Leporello- oder offener Altarfalz.

Richtlinien für Anlieferung 
und Verpackung

1. Anlieferung

- Die angelieferten Beilagen müssen 
in Art und Form eine sofortige Verarbeitung 
gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche 
manuelle Aufbereitung notwendig wird.

- Durch zu frische Druckfarbe zusammen -
geklebte, stark elektrostatisch aufgeladene 
oder feucht gewordene Beilagen können 
nicht verarbeitet werden.

- Beilagen mit umgeknickten Ecken (Esels-
ohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder 
mit verlagertem (rundem) Rücken sind 
nicht verarbeitbar.

2. Lagenhöhen

- Die unverschränkten, kantengeraden Lagen 
sollen eine Höhe von 100 mm bis 120 mm 
aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.
Eine eventuell notwendige Vorsortierung wegen 
zu dünner Lagen wird ggf. in Rechnung gestellt.

- Das Verschnüren oder Verpacken einzelner 
Lagen ist nicht erwünscht und auch nicht 
zweckmäßig.

3. Palettierung

- Die Beilagen müssen sauber auf stabilen 
Mehrweg-Paletten gestapelt sein.
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- Reklamationen können aus Gründen der Nach-
vollziehbarkeit nur bearbeitet werden, wenn sie 
spätestens zwei Tage nach der Belegung bzw. 
Verteilung erfolgen.

- Bei Belegung von Teilen der Bezirksausgaben 
wird keine Gewähr übernommen, dass das 
gewünschte Gebiet ausschließlich und voll-
ständig erfasst wird.

- Die allgemeine Fehlbelegung kann bei maximal 
einem Prozent liegen.

- Die Formulierung des Beilagenhinweises liegt
im Ermessen des Verlages. Sollte ein Beilagen -
hinweis irrtümlich unterbleiben oder fehlerhaft 
erscheinen, so entsteht kein An spruch auf 
Rechnungsminderung. Neben dem Hinweis 
auf die belegten Ausgaben wird im Beilagen-
hinweis zusätzlich das Firmenlogo abgebildet. 
Der Beilagenpreis verändert sich dadurch nicht.

- Postabonnements, Streifbandsendungen 
sowie Einzelversand-Exemplare außerhalb 
des Verbreitungsgebietes werden nicht 
mit Beilagen belegt.

4. Draht-Rückenheftung

- Die Draht-Rückenheftung sollte möglichst 
vermieden werden. Bei Verwendung muß die 
Drahtstärke der Rückenstärke angemessen und 
darf keinesfalls stärker als diese sein. 
Bei gehefteten Beilagen sollte eine Klammer 
mindestens 10 mm entfernt von der Anlage-
Ecke sein.

5. Beschnitt

- Alle Beilagen müssen rechtwinklig 
und formatgleich mit geraden Kanten 
geschnitten sein.

6. Sonstiges

- Aufgeklebte Karten müssen innen 
aufgeklebt sein.

- Warenproben können nicht beigelegt werden.

- Vom Kunden können maximal zwei gleichgroße 
Beilagen ineinandergesteckt ange liefert werden. 
Es ist dabei zu beachten, dass die leichtere Beilage
in der schweren liegt. Bei dieser Einsteckvariante 
kann die allgemeine Fehlbelegung mit Beilagen 
über einem Prozent liegen. 
Wir empfehlen deshalb nur in Ausnahmefällen 
ineinandergesteckt an zuliefern. Unterschiedlich 
große Beilagen können nur getrennt verarbeitet 
werden.

- Bei kuvertierten Beilagen ist zu beachten, 
dass der Inhalt nur unwesentlich kleiner sein 
darf und nicht zu dick auftragen darf.

- Beilagen sollten gegen eventuelle Transport-
schäden (mechanische Beanspruchung) und ggf. 
gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt 
sein. Um ein Aufsaugen von Feuchtigkeit zu 
vermeiden und die Lagen vor Schmutz zu 
schützen, ist der Palettenboden mit einem 
stabilen Karton abzudecken.

4. Begleitpapiere (Lieferscheine)

- Die Lieferung der Beilagen muß grundsätzlich 
mit einem korrekten Lieferschein begleitet sein, 
der folgende Angaben enthalten sollte:

a) zu begleitendes Objekt und zu belegende 
Ausgaben

b) Einsteck- bzw. Erscheinungstermin
c) Auftraggeber der Beilage
d) Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv
e) Auslieferungstermin ex Beilagenhersteller
f) Absender und Empfänger
g) Anzahl der Paletten
h) Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen
i) Stückzahl der Beilage je Palette
j) Textgleichheit des Lieferscheines 

zur Palettenkarte



JOBPLUS, MARKT UND MEDIADATEN

Preise bis 120 mm Preise ab 121 mm

Ausgabe schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben* schwarz/weiß 1 Zusatzfarbe* 3 Zusatzfarben*

Stellenmarkt: Jobplus Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Grundpreis 9,40 10,81 13,63 9,73 11,19 14,10

Ortspreis 8,60 9,90 12,48 8,94 10,28 12,96

Ortspreise für Handel und Handwerk aus dem Hauptverbreitungsgebiet nur im Direktverkehr
Preise: Agentur-Rabattfähig
* Mindestberechnungsgröße 100 mm

Ihre Ansprechpartnerinnen 
in Sachen Jobplus:

Annette Derks, 
Tel.: (04 51) 144 - 16 92, Fax: - 16 59, 
e-mail: annette.derks@LN-luebeck.de

Brigitte Barb, 
Tel.: (04 51) 144 - 16 88, Fax: - 16 79, 
e-mail: brigitte.barb@LN-luebeck.de

Verbreitete Gesamtauflage:
214.379 Exemplare laut IVW II/2009

Anzeigenschluß:
Mittwoch, 18.00 Uhr

Der effektive Weg zu 
qualifiziertem Personal:

Mit Jobplus, der Stellenkombi aus
Lübecker Nachrichten und Kieler 
Nachrichten, können Sie die beiden 
stärksten Wirtschaftsstandorte 
Schleswig-Holsteins gemeinsam belegen.
Mit Jobplus sprechen Sie Leser in einer
Region an, die durch Innovationskraft 
und Dynamik überzeugt. 
Hochmotivierte, flexible Nachwuchs-
kräfte und er fahrene Leistungsträger 
warten auf ihre Karrierechance. 

Also: Jobplus – Ihr effektiver Weg 
zu qualifiziertem Personal.

50,5% 76,0%
69,0%
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Reichweite Reichweite Geld

Markt- und Mediadaten *MA 2009

Im Gesamtverbreitungsgebiet erreichen
wir täglich 283.000Leser.Das sind 50,5%*
der Bevölkerung!

KAUFKRAFT.

Rund dreiviertel (76,0%*) unserer Leser
können mehr als 1.500 Euro ausgeben.

DER HARTE KERN.REICHWEITE GESAMT.

In unserem Kernverbreitungsgebiet 
er reichen wir 69,0% der Bevölkerung.
Täglich lesen uns 136.000 Menschen* in
Lübeck, Travemünde, Bad Schwartau und
Stockelsdorf.

Lübecker Nachrichten GmbH, Postfach, 23543 Lübeck, Markt- und Media-Service:

Petra Thoms, Tel.: (04 51) 144 -16 20 e-mail: mediaservice@LN-luebeck.de

Torsten Horn, Tel.: (04 51) 144 -16 40 Fax: (04 51) 144 - 28 31



TECHNISCHE DATEN, ISDN-ÜBERTRAGUNG

Technische Daten

ISDN-Übertragung

- Satzspiegel:

327 mm breit, 480 mm hoch brutto

- Satzbreiten:

1spaltig 45 mm brutto
2spaltig 92 mm brutto
3spaltig 139 mm brutto
4spaltig 186 mm brutto
5spaltig 233 mm brutto
6spaltig 280 mm brutto
7spaltig 327 mm brutto

- Panoramaseite:

677 mm breit, 480 mm hoch brutto

- Spaltenzahl und -breite:

Anzeigenteil:  7 à 45 mm brutto
Textteil:                  7 à 44 mm brutto

- Grundschrift:

Anzeigenteil 3 mm = 7 Punkt (Colonel), 
Textteil 9 Punkt

- Druckverfahren:

Offsetrotationsdruck von Negativplatten

- Druckform: 

Offsetdruckplatte (Negativ), CTP 

- Rasterweiten:

40 L/cm

- Zusätzliche Leistungen:

Die Kosten für die Herstellung reprofähiger 
Vorlagen werden unmittelbar in der Anzeigen-
rechnung erhoben. Preise für die Herstellung 
von Farbproofs werden nach Arbeitsaufwand 
berechnet.

Die weitaus größte Anzahl der Datenüber-
tragung wird über „Leonardo Pro“ abgewickelt.
Bei den Lübecker Nachrichten kommt die 
Datenübertragung per Hermstedt Sting-Ray- 
Technik zum Einsatz. 
Die empfangenen Daten müssen sich in ein 
MAC-Programm einbinden lassen. Sofern die
Dateien auf einem PC erstellt wurden, ist es 
nicht möglich, die verwendeten Schriftenfonts 
für den MAC mit zu übertragen und 
einzubinden. Die Schriften sollten daher 
in Kurven gewandelt werden.

ISDN-Nummer und Support-Bereich:
ISDN Leonardo Pro

ISDN-Nr.: (04 51) 880 30 01 
ISDN-Nr.: (04 51) 880 30 02 
ISDN-Nr.: (04 51) 880 34 00 
ISDN-Nr.: (04 51) 880 34 01

Technische Rückfragen unter Telefon: 

Telefon: (04 51) 144 -17 30 
Telefon: (04 51) 144 -17 29 
Telefon: (04 51) 144 -17 32 
(Ansprechpartner: Frau Luther, Frau  Niemann 
und Herr Farklas)

- Für die ISDN-Übertragung zu den Lübecker 
Nachrichten steht folgende Konfiguration 
zur Verfügung:

Empfangsgerät: Sting-Ray mit  
einer Angelo-Karte

Übertragungsprotokoll: Leonardo (Euro-ISDN)
Kommunikationssoftware: Leonardo, 

Grand Central Pro
Hardware: PC mit 

Windows 2000 / XP
Software: QuarkXPress bis 5.x ,

Photo shop bis 7.0, 
Illustrator bis 10.0

Excel, PowerPoint, 
Indesign, Corel nur 
als EPS oder PDF. 
CAD-Daten 
werden nicht 
unterstützt.

Datenträger: CD-ROM, DVD

- 4farbige Abbildungen müssen als farbseparierte 
TIFF-Daten (als Feindaten) geliefert werden. 
Dabei bitte auf die folgenden druckgerechten 
Parameter achten.

- EPS oder PDF mit eingebundenen Bildern und 
Schriften bzw. in Pfade gewandelte Schriften, 
Bilder oder Logos für Anzeigen, die bei uns 
gesetzt werden, bitte als TIFF oder EPS senden.

- Alle farbigen Elemente des gleichen Farbtons 
einheitlich als eine Sonderfarbe/Skalenfarbe 
erstellen. Dies trifft auf Dateien zu, die aus 
anderen Programmen in das Dokument ein-
gebunden sind.

- Alle Bilddaten und Logos, die im Dokument ein-
gebunden sind, müssen als Original-Daten mitge-
liefert werden. Digital angelieferte Daten werden 
ohne eine Belichtungskorrektur ausgegeben.

- Hinweise für Schriften:
Schriftfarbe = Schwarz Den Fond unter der 

Schrift aussparen, 
wenn die Schriftgröße 
12 Punkt überschreitet.

Fondfarbe = farbig
Schrift = farbig Fond unter der Schrift 

aussparen
Fond = farbig Fond unter der Schrift 

aussparen

- Bitte unbedingt auf eine korrekte 
Überfüllung achten.

Wichtig: Keine RGB-Bilder, keine LZW-Kom-
primierung, kein JPEG, Graustufen- 
oder Farbbilder ab 250 dpi, 
Strichscans min. 600 dpi.
Alle zu übermittelnden Dateien 
müssen in einem Ordner zusammen-
gefasst werden. Dieser Ordner sollte 
einen eindeutigen Hinweis enthalten, 
der sich aus Kunde und Erscheinungs-
termin zusammensetzt. 
z.B.: „Alfahaus, 11_11_03 LN“

(keine Sonderzeichen)

Anmerkung zur digitalen Übermittlung 
von Druckvorlagen:

- Bei digital angelieferten Daten müssen folgende 
Daten von Ihnen berücksichtigt werden. 
Druckzuwachs: 26% im 40% Ton; max. Vollton-
dichte im Zusammendruck (4c): 240%; erster 
druckbarer Ton 5%; letzter druckbarer Ton 92%

- Die Anzeigendaten müssen bis zum Anzeigen-
schluss beim Verlag eingegangen sein, incl. eines 
verbindlichen Anzeigenmusters (auf Zeitungs-
papier ähnlichem Charakter bei 4c).

- Anzeigen mit Schmuckfarben, werden grund-
sätzlich in die Prozessfarben (C,M,Y,K) gewandelt.
Daraus resultierend kann der Farbton der  
Schmuck  farbe nur annähernd umgesetzt werden.
Farbtondifferenzen müssen dabei in Kauf 
genommen werden.

- Es sind eindeutige Farbdefinitionen in gelieferten
Dokumenten nötig. Bei 4c-Anzeigen nur die 
4 Prozessfarben: Cyan, Magenta, Yellow, Black

- Bei Farbanzeigen bitte eindeutige Bezeichnungen
der Zusatzfarbe gemäß HKS Z Farbscala wie z.B.: 
HKS 13 oder HKS 44 berücksichtigen. 
Bitte Bezeichnungen wie z.B.: „zigarrenbraun“ 
oder „himmelblau“ bzw. „grau“ oder „rot“ 
nicht verwenden.

18 -19





ALLGEMEINE UND ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitungen und Zeitschriften

1) „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen ist der Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer
oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als „Anzei-
gen“ bezeichnet) eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend
insgesamt als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in einer Zeitung oder Zeitschrift zum
Zweck der Verbreitung. 
2) Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter
Beachtung der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte,
wobei die jeweiligen Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. 
Rabatte werden nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter ande-
rem darin besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen,
um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen. 
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt,
so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln,
sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und
veröffentlicht wird. 
3) Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt,
die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat -
säch lichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Der Auftrag-
geber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tat -
sächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.
4) Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
5) Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Aus gaben
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rub rizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 
6) Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht
an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 
7) Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab -
schlusses – abzulehnen, insbesondere wenn

- deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
- deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, 
der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder

- Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage des Musters
und dessen Billigung bindend. 
Soweit der Verlag von seinem Ablehnungsrecht in Bezug auf Werbemitteln, die 
Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), keinen Gebrauch macht,
bedürfen diese in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung 
des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Verbundaufschlages. 
Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftrag -
geber unverzüglich mitgeteilt.

- diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuld-
verhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Miss -
verhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder

- diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des 
anderen Werbemittels gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatz -
 anzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein
Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesent-
lichen Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist
die Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offen-
sicht lichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungs -
beginn geltend gemacht werden. Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob
aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im
kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese
Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende
Angestellte des Verlages verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Ver-
lag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die
Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei An sprüchen nach
dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Ge -
sundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen müssen
– außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Veröf-
fentlichung geltend ge macht werden.  Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche
aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Ver-
jährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen. 
11) Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder in-
nerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges ge setzten Frist mitgeteilt werden.
12)Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzei-
ge übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 
13)Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern
nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver -
einbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 
14) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die 
Ein ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Aus-
führung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die rest  -
l  ichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers 
ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Abschlusses das Erscheinen
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von
der Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
15) Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des
Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Be -
legnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine
Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige.

traggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
17) Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Wei-
tergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibe -
briefe und Expressbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg
weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt.
Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unter-
lagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. 
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, 
die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu 
öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 50 g) überschreiten, sowie
Waren, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung aus -
geschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und 
Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der
Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. 
18) Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz
des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kauf-
leuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-
reich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.
19) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren An -
geboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste
des Verlages zu halten.
20) Für Preis-/Rabattänderungen gilt Absatz a) der zusätzlichen Geschäftsbe-
dingungen des Verlages.
21) Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung bean-
sprucht, ist der schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erfor-
derlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unter-
nehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent
besteht. Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirt-
schaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei Personengesell-
schaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen. Der Nachweis
muss innerhalb der ersten Hälfte des Abschlusszeitraumes erbracht werden. Ein späte-
rer Nachweis kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in
jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Verlag. Konzern -
rabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung
der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der 
Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung.
22)Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erfor derlichen
Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die
rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestell ten Text- und Bildun-
terlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen des Anzei-
genauftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher
Bestimmungen entstehen können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur notwen-
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8) Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter
Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwort-
lich. Bei der Anlieferung von digitalen Druckunterlagen obliegt es dem Auftraggeber,
ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vor gaben des Ver-
lages entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzulie-
fern. Kosten des Verlages für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Ände-
rungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. Vereinbart ist die für den
belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbe-
stätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen und der von der Druckerei eingesetzten Technik gegebenen Möglichkeiten. 
9) Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftrag-
geber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet fünf
Wochen nach der erstmaligen Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen Wer-
bemittels. 
10) Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten
Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen
Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des ande-
ren Werbemittels beeinträchtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige
bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn

16) Aus einer Auflagenminderung kann – nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem Ab  -
schluss über mehrere Anzeigen ein An spruch auf Preisminderung hergeleitet werden,
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjah-
res die zugesicherte Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann
ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn und soweit sie 

bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 
mindestens 20 v. H., 
bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 
mindestens 15 v. H., 
bei einer zugesicherten verkauften Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 
mindestens 10 v. H., 
bei einer zugesicherten verkauften Auflage über 500.000 Exemplaren 
mindestens 5 v. H. 

beträgt.
Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziff. 23 bleibt unberücksichtigt.
Als zugesicherte verkaufte Auflage gilt die in der Preisliste oder auf andere Weise ge -
nannte durchschnittliche Auflage oder, wenn eine Auflage nicht genannt ist, die durch-
schnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsäch-
lich verbreitete) Auflage des vorausgegangenen Kalenderjahres. Darüber hinaus sind
bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auf-

digen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag
nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung
gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche
für die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Inter-
net, erforder lichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rech-
te, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung,
öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar
zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags notwendigen Umfang.
Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.
23) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf,
rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energie -
verknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden
Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das
Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder
auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist. Bei 
geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis
gekürzt, in dem die zugesicherte Auflage zur tatsächlich aus gelieferten Auflage steht.
Auflagenminderungen aus Gründen von Satz 1 bleiben im Rahmen von Ziffer 16 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberücksichtigt.

a) Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten neue 
Tarife bei Preisanpassungen auch für laufende Aufträge sofort in Kraft; dies gilt 
gegen über Nichtkaufleuten nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach
Vertragsabschluss abgewickelt werden sollen.
b) Sondervereinbarungen für amtliche Bekanntmachungen in den Bezirksaus-
gaben gemäß Vertragsabschluss.
c) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen, Kollektiven,
Sonderveröffent lich ungen oder Anzeigenstrecken Sonderpreise und Sonderformate 
entsprechend den besonderen Gegebenheiten zu vereinbaren. Das gilt auch für 
Anzeigen, deren Erscheinungstermin, Platzierung und endgültige Größe (aus vor -
gegebenen Standardformaten bis zu 600 mm) dem Verlag überlassen bleiben.
d) Aktionen im Bereich der privaten Kleinanzeigen oder Familienanzeigen im er  weiter-
ten Sinne können zu Preisen wie Bestellschein-Zusendungen abgerechnet werden.
e) Sonderpreise für Kollektive oder Rubriken-Ge meinschaftsanzeigen können ge -
währt werden.
f) Für Wortanzeigen und Zeilenanzeigen können keine Beleg ausschnitte geliefert 
werden. Vollbelege werden nur nach Vereinbarung gestellt.
g) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht sofort er -
kennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auf-
traggeber bei ungenügendem Abdruck keine An sprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in
wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung
der nächstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist. Der Vergütungs anspruch des
Verlages bleibt unberührt.
h) Der Verlag lehnt eine Rechnungsminderung ab, wenn Platzierungsvorschriften des 
Auftraggebers eine einwandfreie Druckwiedergabe der Anzeige nicht gewährleisten.
i) Hat der Verlag das Nichterscheinen oder das nicht ordnungsgemäße oder ver spätete
Erscheinen der An zeige zu vertreten, ohne dass ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so ist ein Schadenersatz wegen ent -
gangenen Gewinns ausgeschlossen, im übrigen beschränkt sich ein eventueller Ersatz-
anspruch auf den Betrag des Anzeigenpreises einschließlich Mehrwertsteuer.
j) Für Anzeigen, die zum Ortspreis disponiert werden, erhalten Werbungsmittler keine
Provision. Lokale Empfehlungsanzeigen aus Schleswig-Holstein werden Werbungsmitt-
lern provisioniert, wenn sie zum Grundpreis abgerechnet werden. Voraussetzung für 

eine Provisionszahlung an Werbungsmittler ist, dass die Auftragserteilung vom Wer-
bungsmittler erfolgt und Druckunterlagen auch von ihm geliefert werden.
k) Abbestellungen oder Änderungswünsche be dür fen der schriftlichen oder fern -
schriftlichen Form. Bei Abbestellungen können Satzkosten in Rechnung ge stellt wer-
den. Für Fehler, die aus telefonischer Übermittlung jeder Art oder aus undeutlicher
Schrift des Auftraggebers entstanden sind, wird nicht gehaftet.
l) Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die 
Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Be -
hauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe
des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.
m) Bei Rubrikanzeigen behält sich der Verlag die Wahl der Schrift, Satzanordnung,
Umrandung und Platzierung vor sowie bei Wort- und Fließsatzanzeigen die Anwen-
dung von allgemeinverständlichen Abkürzungen. Anzeigen werden nur in der Gesamt-
ausgabe Ru briken zugeordnet. Anzeigen in den Bezirksausgaben erscheinen nicht rubri-
ziert.
n) Bei Chiffreanzeigen wahrt der Verlag grundsätzlich das Chiffregeheimnis, es sei denn,
dass dazu befugte Behörden Auskunft verlangen. Schadenersatzansprüche wegen Ver-
letzung des Chiffregeheimnisses, wegen Ver lustes oder verzögerter Übersendung von
Zuschriften auf Chiffreanzeigen sind ausgeschlossen. Der Auftraggeber von Chiffrean-
zeigen ist verpflichtet, die den Angeboten beigefügten Anlagen zurückzusenden.
o) Dem Verlag kann einzelvertraglich als Empfangsbevollmächtigtem des Auftrag -
gebers das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im 
erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der Verlag kann darüber hinaus mit 
dem Auftraggeber die Möglichkeit der Selbstabholung oder der gebühren pflichtigen
Zusendung vereinbaren.
p) Die Vertragsdaten/Auftragsdaten werden – soweit notwendig und im Rahmen der
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes zulässig – in einer Daten verarbeitungs anlage
gespeichert, aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch über den Zeitpunkt
der Vertragserfüllung hinaus.
q) Mit Erteilung des Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Preisliste, 
die Allgemeinen und Zu sätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages an. Die Zusätz -
lichen Geschäftsbedingungen gehen im Zweifelsfalle den Allgemeinen Geschäfts -

bedingungen vor. Weichen Auftrag oder die ihm vom Auftraggeber zu grunde ge legten
Bedingungen von den Allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Ver-
lages ab, so gelten die Bedingungen des Verlages, wenn nicht der Auftraggeber bin-
nen sechs Tagen seit Auftragsbestätigung durch den Verlag schriftlich widerspricht.
r) Der Verlag behält sich vor, Anzeigen außer in den gebuchten Ausgaben zusätzlich
auch selbst oder durch Tochter-, Schwester- sowie Partnerunternehmen online zu ver-
öffentlichen. Hieraus ergeben sich keine weiteren Verpflichtungen des Auftraggebers.
s) Der Kunde hat digital übermittelte Druckunterlagen frei von sogenannten Compu-
terviren, Würmern und sonstigen Schadensquellen zu liefern. Er ist insbesondere ver-
pflichtet, zu diesem Zweck handelsübliche Schutzprogramme einzusetzen, die jeweils
dem neuesten technischen Stand zu entsprechen haben. Entdeckt der Verlag auf einer
ihm übermittelten Datei Schadensquellen der vorbezeichneten Art, wird der Verlag von
dieser Datei keinen Ge brauch mehr machen und diese, soweit zur Schadensvermeidung
bzw. -begrenzung (insbesondere zur Vermeidung des Übergreifens der Schadensquel-
le auf die EDV-Anlage des Verlages) erforderlich, löschen, ohne dass der Kunde in die-
sem Zusammenhang Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Der Verlag behält
sich vor, den Kunden auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche 
durch den Kunden infiltrierte Schadensquellen dem Verlag Schäden entstanden sind.
t)Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier
gelieferten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind Farb -
abweichungen unvermeidbar, die keinen Preisminderungsanspruch auslösen können.
u) Der Verlag sendet auf Wunsch des Kunden auf ein von diesem zu benennendes Te -
lefaxgerät einen Korrekturabzug der im Verlag auf Papier ausgedruckten di gital über -
mittelten Druckvorlage zur Überprüfung. Scheitert die Telefaxübertragung wegen tech-
nischer Probleme, ist der Verlag zu einer Übermittlung des Korrekturabzugs auf an -
derem Wege nicht verpflichtet. Erhält der Verlag keine Fehlermeldung bis An zei genschluss,
gilt der Korrekturabzug als vom Kunden gebilligt. Ansprüche des Kunden auf Preismin-
derung, Schadensersatz o. ä. wegen später gerügter Mängel sind ausge schlossen.
v) Kosten für die Anfertigung bestellter Satz- und Reproduktionsarbeiten sowie für 
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprüng-
lich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
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